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Hannover, den 18. November Nr. 71/2004 
 
Der Senat der Tierärztlichen Hochschule 
Hannover hat sich in der Sitzung vom 
13.10.04 folgende Geschäftsordnung 
gegeben: 
 

Geschäftsordnung für den Senat der 
Tierärztlichen Hochschule Hannover 

 
§ 1 

 
(1) Der Senat tagt während der Vorle-

sungszeit i.d.R. einmal je Monat. 
 
(2) Auf schriftlichen Antrag von mindestens 

5 stimmberechtigten Senatsmitgliedern 
ist alsbald eine Sitzung anzuberaumen. 

 
§ 2 

 
(1) Die Präsidentin oder der Präsident lädt 

zu den Sitzungen unter Angabe der 
Tagesordnung in der Regel mindes-
tens fünf Tage vorher ein. 

 
(2) Jedes Mitglied und die Mitglieder des 

Präsidiums können bis zur Festlegung 
der Tagesordnung zu Beginn der Sit-
zung die Aufnahme eines Gegenstan-
des in die Tagesordnung verlangen. 
Über Verhandlungsgegenstände, die 
erst nach der Einladung auf die Ta-
gesordnung gesetzt worden sind, kann 
ein Beschluss nicht gefasst werden, 
wenn Widerspruch erhoben wird. 

 
(3) Der Senat oder die Präsidentin oder 

der Präsident können für einzelne Ta-
gesordnungspunkte Mitglieder und An-
gehörige der Hochschule und Sach-
verständige mit beratender Stimme hin-
zuziehen. 

 
(4) Zur Vorbereitung von Beratungen und 

Beschlüssen können Kommissionen 
gebildet werden, die, soweit die gesetz-
lichen Bestimmungen oder der Senat 
keine abweichende Regelung treffen, 
nach den Gruppen im Verhältnis 
4:1:1:1 zusammengesetzt werden. Die 
Vertreterinnen und Vertreter der Grup-
pen werden von den Senatsmitgliedern 
der jeweiligen Gruppe gewählt. 

 
(5) Bestimmte Aufgaben können einzelnen 

Senatsmitgliedern als Senatsbeauftrag-
te zur selbständigen Erledigung über-
tragen werden. 

 
(6) Kommissionen und Senatsbeauftragte 

sind verpflichtet, dem Senat auf Verlan-
gen zu berichten. Die Mitglieder der 
ständigen Kommissionen sind jeweils 
nach Amtsantritt des neuen Senats zu 
wählen. 

 
§ 3 

 
(1) Der Senat tagt hochschulöffentlich. Die 

Hochschulöffentlichkeit kann durch 



 

71/2004  2

Beschluss, der der Mehrheit der Mit-
glieder des Senats bedarf, ausge-
schlossen werden. Über den Aus-
schluss ist in nichtöffentlicher Sitzung 
zu beraten und abzustimmen. 

 
(2) Personal- einschließlich Berufungsan-

gelegenheiten sowie solche Wirt-
schaftsangelegenheiten, durch deren 
öffentliche Beratung Nachteile für die 
Hochschule entstehen können, sind in 
nichtöffentlicher Sitzung zu behandeln. 

 
(3) Wird der Gang der Beratungen des 

Senats durch die Hochschulöffentlich-
keit gestört, so kann die Vorsitzende 
oder der Vorsitzende sie ausschließen. 

 
(4) Über Verhandlungen, die in nichtöf-

fentlicher Sitzung beraten werden, sind 
die Senatsmitglieder zur Verschwiegen-
heit verpflichtet. 

 
§ 4 

 
Die Präsidentin oder der Präsident führt 
ohne Stimmrecht den Vorsitz des Senats. 
Im Falle ihrer oder seiner unvermeidbaren 
Verhinderung wird sie oder er von einer 
Vizepräsidentin oder einem Vizepräsiden-
ten vertreten. 

 
§ 5 

 
(1) Der Senat ist beschlussfähig, wenn die 

Mehrheit der stimmberechtigten Mitglie-
der anwesend ist. Die Beschlussfähig-
keit wird zu Beginn der Sitzung durch 
die Vorsitzende oder den Vorsitzenden 
festgestellt und kann vor jeder Abstim-
mung überprüft werden. 

 
(2) Wird Beschlussunfähigkeit festgestellt, 

so wird zur Behandlung der nicht erle-
digten Tagesordnungspunkte eine 
zweite Sitzung einberufen. Diese ist 
ohne Rücksicht auf die Zahl der anwe-
senden Mitglieder beschlussfähig; hie-
rauf ist bei der Einladung hinzuweisen. 

 
§ 6 

 
(1) Alle gewählten Mitglieder haben das 

gleiche Stimmrecht. Bei Entscheidun-

gen in Angelegenheiten, die die Bewer-
tung der Lehre betreffen, werden die 
Stimmen der Mitglieder der Studie-
rendengruppe doppelt gezählt; in die-
sen Angelegenheiten haben die Mit-
glieder der MTV-Gruppe kein Stimm-
recht. Bei Prüfungsentscheiden haben 
nur die Hochschullehrer/-innen sowie 
die übrigen Mitglieder Stimmrecht, die 
mindestens die Qualifikation besitzen, 
die durch die betreffende Prüfung 
festgestellt werden soll. 
 

(2) Die Mitglieder sind in der Ausübung 
ihres Stimmrechts an Weisungen und 
Aufträge der von ihnen vertretenen Per-
sonengruppen nicht gebunden. 

 
(3) An Verhandlungen und Abstimmungen 

über persönliche Belange eines Se-
natsmitgliedes nimmt dieses Mitglied 
nicht teil. 

 
(4) Im Falle einer unvermeidbaren Ver-

hinderung eines stimmberechtigten Se-
natsmitglieds ist dessen Vertreter 
stimmberechtigt. Die Verhinderung ist 
der Präsidentin oder dem Präsidenten 
rechtzeitig unter Angabe der Gründe 
mitzuteilen. 

 
(5) Als unvermeidbare Verhinderung gilt 

auch die Abwesenheit in Fällen nach 
Abs. 3. 

 
§ 7 

 
(1) Die Vorsitzende oder der Vorsitzende 

erteilt das Wort in der Reihenfolge der 
Meldungen, sie oder er selber können 
außerhalb der Reihenfolge das Wort 
ergreifen. Ebenso ist der jeweiligen 
Berichterstatterin oder dem jeweiligen 
Berichterstatter zur sachlichen Richtig-
stellung oder zur Ergänzung ihres oder 
seines Berichtes außerhalb einer 
Reihenfolge das Wort zu erteilen. 

 
(2) Die Vorsitzende oder der Vorsitzende 

hat eine Rednerin oder einen Redner, 
die oder der vom Verhandlungsgegen-
stand abweicht, zur Sache zu rufen. 
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(3) Verletzt eine Rednerin oder ein Redner 
die Ordnung der Sitzung, so ist sie oder 
er von der Vorsitzenden oder dem 
Vorsitzenden zur Ordnung zu rufen; in 
schwerwiegenden Fällen kann durch 
Beschluss der Ausschluss aus der 
Sitzung beschlossen werden. 

 
§ 8 

 
(1) Ein Antrag ist angenommen, wenn die 

Zahl der Ja-Stimmen die der Nein-
Stimmen übersteigt, soweit keine 
qualifizierte Mehrheit vorgeschrieben 
ist. Enthalten sich mehr als die Hälfte 
der anwesenden stimmberechtigten 
Senatsmitglieder der Stimme, so muss 
über einen Antrag erneut beraten und 
endgültig abgestimmt werden. 

 
(2) Anträge zur Geschäftsordnung sind 

bevorzugt zu behandeln.  
Stellt ein Mitglied einen Antrag auf 
Schluss der Redeliste oder auf Ab-
stimmung über einen Tagesordnungs-
punkt, so beschließt der Senat über 
diesen Antrag.  

 
(3) Auf Antrag eines stimmberechtigten 

Senatsmitgliedes oder der Gleichstel-
lungs- und Frauenbeauftragten ist 
geheim abzustimmen.  

 
§ 9 

 
(1) Die Protokollführung obliegt der Prä-

sidialassistentin oder dem Präsidialas-
sistenten oder einer anderen von der 
Präsidentin oder dem Präsidenten be-
auftragten Person. 

 
(2) In dem Protokoll sind alle Anwesenden 

zu nennen; soweit Senatsmitglieder 
entschuldigt abwesend sind, ist dieses 
zu vermerken. 

 
(3) Aus dem Protokoll müssen die gefass-

ten Beschlüsse ihrem wesentlichen In-
halt nach hervorgehen.  

 
(4) Jedes Senatsmitglied kann eine Erklä-

rung darüber zu Protokoll geben, wie 
es bei einem Beschluss gestimmt hat. 
Seine abweichende Meinung ist auf 

Antrag im Protokoll zu vermerken; sie 
ist zu erwähnen, wenn über den Ent-
schluss an eine höhergestellte Dienst-
stelle berichtet wird. 

 
(5) Das Protokoll wird an die Senatsmit-

glieder verschickt und hochschulöffent-
lich bekannt gemacht. Die Genehmi-
gung durch den Senat erfolgt in der fol-
genden Sitzung. In nichtöffentlicher Sit-
zung gefasste Beschlüsse können nach 
Beschlussfassung durch den Senat 
entprechend bekannt gemacht wer-
den. 

 
  (Stand Oktober 2004) 

 
 
Hannover, den 18.11.2004 
 
 
 
 
Dr. Gerhard Greif 
   Der Präsident 
 


